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betreffenden Ortspolizeibehörde über die Befugnisse zum Verkaufe zu legitimiren,

widrigenfalls derselbe in eine Geldbuße bis zu 5 Thalern verfällt.

§ 8. Alle dem gegenwärtigen Gesetze entgegenstehenden Gesetze und Ver-

ordnungen sind aufgehoben.

III.

Gesetz
über

den Waffengebrauch der Forst- und Jagdbeamten.

Vom 31. März 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.,

verordnen über die Befugniß der Forst= und Jagdbeamten von ihren Waffen Ge-

brauch zu machen, und über das wegen mißbräuchlicher Anwendung zu beobachtende

Verfahren auf den Antrag Unseres Staats-Ministeriums und nach erfordertem Gut-

achten Unseres Staatsraths für den ganzen Umfang Unserer Monarchie, wie folgt:

8 1. Unsere (also alle im Königl. Forst oder in Königl. Jagden zum Schutze

derselben angestellten oder auch nur bestellte Personen) Forst= und Jagdbeamten,

sowie die im Kommunal= oder Privatdienste stehenden, wenn sie auf Lebenszeit

angestellt sind, oder die Rechte der auf Lebenszeit Angestellten haben, nach Vor-

schrift des Gesetzes vom 7. Juni 1821 § 20 (jetzt vom 15. April 1878 §23) ver-

eidigt und mit ihrem Diensteinkommen nicht auf Pfandgelder, Denuncianten-Antheil

oder Strafgelder angewiesen sind, haben in ihrem Dienst zum Schutze der Forsten

und Jagden, gegen Holz= und Wilddiebe, gegen Forst= und Jagd-Kontravenienten

von ihren Waffen Gebrauch zu machen:

1. wenn ein Angriff auf ihre Person erfolgt, oder wenn sie mit einem

solchen bedroht werden;
2. wenn diejenigen, welche bei einem Holz= und Wilddiebstahl, bei einer

Forst= und Jagdkontravention auf der That betroffen, oder als der Ver-

übung oder der Absicht der Verübung eines solchen Vergehens verdächtig

in dem Forst= und Jagdrevier gefunden werden, sich der Anhaltung,

Pfändung oder der Abführung zu der Forst= oder Polizei-Behörde oder

der Ergreifung bei versuchter Flucht thätlich oder durch gefährliche

Drohungen widersetzen.
Der Gebrauch der Waffen darf aber nicht weiter ausgedehnt werden, als es zur

Abwehrung des Angriffes oder zur Ueberwindung des Widerstandes nothwendig ist.

Der Gebrauch des Schießgewehrs, als Schußwaffe, ist nur dann erlaubt, wenn

der Angriff oder die Widersetzlichkeit mit Waffen, Aexten, Knitteln oder sonstigen

gefährlichen Werkzeugen, oder von einer Mehrheit, welche stärker ist, als die Zahl

der zur Stelle anwesenden Forst= und Jagdbeamten, unternommen und angedroht
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wird. Der Androhung eines solchen Angriffs wird es gleich geachtet, wenn der

Betroffene die Waffen oder Werkzeuge nach erfolgter Aufforderung nicht sofort

niederlegt oder sie wieder aufnimmt.

§ 2. Die Beamten müssen, um sich der Waffe bedienen zu dürfen, in Uniform

oder mit einem amtlichen Abzeichen versehen sein.

Die übrigen Paragraphen 3—12 haben nach der heutigen Lage der Gesetz-

gebung keine Gültigkeit mehr; dagegen gelten noch die zu dem Gesetz erlassenen

Instruktionen vom 17. April resp. 21. November 1837.

IV.

Gesetz, betreffend den JForstdiebstabt.
(Vom 15. April 1878.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 2c., verordnen

was folgt:

§ 1. Forstdiebstahl im Sinne dieses Gesetzes ist der in einem Forst oder

auf einem anderen hauptsächlich zur Holznutzung bestimmten Grundstücke verübte
Diebstahl: «

1. an Holz, welches noch nicht vom Stamme oder vom Boden getrennt ist;

2. an Holz, welches durch Zufall abgebrochen oder umgeworfen, und mit

dessen Zurichtung noch nicht der Anfang gemacht worden ist;
3. an Spänen, Abraum oder Borke, sofern dieselben noch nicht in einer

umschlossenen Holzablage sich befinden, oder noch nicht geworben oder

eingesammelt sind;
4. an anderen Walderzeugnissen, insbesondere Holzpflanzen, Gras, Haide,

Plaggen, Moos, Laub, Streuwerk, Nadelholzzapfen, Waldsämereien,
Baumsaft und Harz, sofern dieselben noch nicht geworben oder ein-

gesammelt sind.
Das unbefugte Sammeln von Kräutern, Beeren und Pilzen unterliegt forst-

polizeilichen Bestimmungen.
§ 2. Der Forstdiebstahl wird mit einer Geldstrafe bestraft, welche dem fünf-

fachen Werthe des Entwendeten gleichkommt und niemals unter Einer Mark be-

tragen darf.
§ 3. Die Strafe soll gleich dem zehnfachen Werthe des Entwendeten und

niemals unter Zwei Mark sein:

1. wenn der Forstdiebstahl an einem Sonn= oder Festtage oder in der Zeit

von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang begangen ist;

2. wenn der Thäter Mittel angewendet hat, um sich unkenntlich zu machen;

3. wenn der Thäter dem Bestohlenen oder der mit dem Forstschutz be-

trauten Person seinen Namen oder Wohnort anzugeben sich geweigert
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